
Nusshof. 01.09.2009

Kostenverteiler Kreisschule Nusshof-Wintersingen

Gesamtkosten Kostenanteil Soviel kostet 1Schüler

Nusshof Nusshof Wintersingen

Gesamtkosten gem. Vorlage Gemeinderat 582'000.-
(ohne Schulhaus Nusshof)

Gesamtkosten 597'000.- 1

(inkl. Schulhaus Nusshof)

Variante 1 Kostenverteiler gemäss Vorlage Gemeinderat 263'000.- 2 21'900.- 12'800.-
• Basiskostenbeitrag CHF 175'000.--

Restkosten nach Anzahl Schüler
· Nusshof 12 / Wintersingen 26

Variante 2 mit Kostenverteiler gern. KSArisdorf-Hersberg 187'000.- 3 r5'600.- 15'600.-
• Schlüssel nach Anzahl Schüler

· Nusshof 12 / Wintersingen 26 -
Variante 3 mit Kostenverteiler gem. KSZeglingen-Kilchberg 152'000.- 3 12'700.- 16'900.-

• Schlüssel nach Anzahl Einwohner
· Nusshof 214/ Wintersingen 624

Variante 4 mit Kostenverteiler gem. KSOberdorf-Liedertswil 92'000.- 7'700.- 19'400.-
Schlüssel für Liedertswil (Tschoppenhof)

• Kindergarten
· Grundpauschale CHF 5'000.--
· pro Schüler CHF 1'500.--
Primarschule
· pro Schüler 89 % des kant.
Schulgeldtarifs (89% von CHF 9'440.--)

• Annahme für Nusshof
· 2 Schüler im Kindergarten
· 8 Primarschüler

Durchschnittliche Kosten in BL pro Jahr (2007) Variante 1 =
- Kindergarten ca. 11'000.-- + 99%
- Primarschule ca. 12'700.-- + 73%

Legende:
- Amortisation, Verzinsung, Unterhalt Schulliegenschaft Nusshof 1 ca. CHF 15'000.-- 2 zu 100% 3 anteilmässig



Nusshof. 02. September 2009

Ausserordentliche Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Nusshof vom Mittwoch, 2. September 2009

Rückweisungsantrag für Traktandum 2:

Traktandum 2 " Errichtung einer neuen Kreisschule der Gemeinden Nusshof und Wintersingen" ist zwecks Nachverhandlung
mit der Gemeinde Wintersingen und zur Nachbesserung an den Gemeinderat zurückzuweisen. Damit das Geschäft ist an
einer der nächsten Gemeindeversammlung neu traktandiert werden kann müssen zwingend nachstehende
Nachbesserungen im Kreisschulvertrag erreicht werden:

Verzicht auf einen Basiskostenbeitrag
Kostenverteiler analog der Kreisschule Arisdorf-Hersberg (Gesamtkosten sind entsprechend der Schülerzahl zu verteilen)
Die gesamten Kosten für die leerstehende Schulllegenschaft der Gemeinde Nusshof sind ebenfalls der Kreisschule zu belasten.
Dies bis zum Zeitpunkt einer anderweitigen sinnvollen Vollnutzung (Vermietung oder Verkauf)
Eine Verlängerung der Kündigungsfrist (§ 12, Abs. 2) auf vier Jahre

'-


